
 
 
 

 
Gebührentarif 

zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Marl gültig ab 01.01.2011  
 

 
 
 
 

 
Zusammenstellung der Friedhofsgebühren auf der Grundlage der 

Neufassung der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Marl vom 21.12.2010 
gültig ab 01.01.2011  

Der Bürgermeister 
Bauverwaltungsamt 

1. Gebühren für die Benutzung der Leichenzellen und Trauerhallen 
1.1 Aufbewahrung in der Leichenzelle                                               138 € 
1.2 Benutzung der Trauerhalle                                                            275 € 
1.3 Aufbewahrung/Unterstellung einer Urne                                         69 € 

2. Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen 
2.1 Reihengrabarten 
      (Ruhezeiten s. § 12 der Friedhofssatzung) 
2.11 für Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr                        909 € 
  2.110 für die Verlängerung der Nutzungszeit  
            für jeweils 1 angefangenes Jahr                                               61 € 
2.12 für Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
        (auch anonym)                                                                          1.827 € 
2.13 Grabkammer ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
        (auch anonym)                                                                          1.642 € 
2.14 Urnengrab                                                                                    853 € 
2.15 anonymes Urnengrab                                                                  833 € 
2.16 Urnenwandkammer                                                                     840 € 
2.17 Kommunale Einheitsgrabkammer                                            3.428 € 
2.18 Baumgrab                                                                                 1.641 € 
2.19 Rasenreihengrabkammer                                                         2.121 € 

2.2 Familiengrabarten 
2.21 Familiengrab für 30 Jahre je Grabstelle                                  2.385 € 
2.22 Verlängerung der Nutzungszeit je Grabstelle 
        für jeweils ein angefangenes Jahr                                                 80 € 
2.23 Familiengrabkammer für 20 Jahre und 2 Grabstellen            3.659 € 
2.24 Verlängerung der Nutzungszeit der 2 Grabstellen 
        für jeweils ein angefangenes Jahr                                               183 € 
2.25 Kommunale Einheitsfamiliengrabkammer  
        für 20 Jahre und 2 Grabstellen                                                 6.040 € 
2.26 Verlängerung der Nutzungszeit der 2 Grabstellen 
        für jeweils ein angefangenes Jahr                                               302 € 
2.27 Rasenfamiliengrabkammer  
        für 20 Jahre und 2 Grabstellen                                                 4.299 € 
2.28 Verlängerung der Nutzungszeit der 2 Grabstellen 
        für jeweils ein angefangenes Jahr                                               215 € 
 
 

2.3 Urnenfamiliengrabarten 
2.31 Urnenfamiliengrab für 20 Jahre je Grabstelle                        1.137 € 
2.32 Verlängerung der Nutzungszeit je Grabstelle  
        für jeweils ein angefangenes Jahr                                                 57 € 
2.33 Urnenfamilienwandkammer  
        für 20 Jahre und 2 Grabstellen                                                 2.155 € 
2.34 Verlängerung der Nutzungszeit der 2 Grabstellen 
        für jeweils ein angefangenes Jahr                                               108 € 
2.35 Familienbaumgrab  
        für 20 Jahre je Grabstelle                                                         2.081 € 
2.36 Verlängerung der Nutzungszeit je Grabstelle 

        für jeweils ein angefangenes Jahr                                               102 € 

3. Bestattungsgebühren 
3.1 Vorbereitung des Grabes, Durchführung der Bestattung sowie 

die Vorhaltung einer Trauerhalle 
   3.11 nicht meldepflichtige Frühgeburten                                          180 € 
   3.12 Personen bis zum vollendeten 5.Lebensjahr  
           einschließlich Totgeburten                                                        318 € 
   3.13 Bestattung in Erdgräbern / Grabkammern                                481 € 
   3.14 Urnen                                                                                        278 € 
   3.15 Bestattung in Urnenwandkammern / Baumgrab                       237 € 

3.2 für Leistungen außerhalb der in § 9 der Friedhofssatzung  
      festgelegten Zeiten (Samstagsbestattungen/Trauerfeiern)     203 € 

4. Gebühren für die Ausgrabung von erdbestatteten Leichen 
und Urnen sowie Öffnung von Urnenwandkammern 

4.1 aus Erdgräbern und aus Grabkammern                                     1.400 € 
4.2 aus Urnengräbern                                                                          587 € 
4.3 aus Urnenwandkammern                                                              343 € 
4.4 Die Kosten für Nebenarbeiten, Versetzen von Grabmalen,  
      Beseitigung von Schäden an Nachbargräbern u. ä., die der 
      Stadt Marl durch die Ausgrabung entstehen, sind zu erstatten. 

5. Sonstige Gebühren 
5.1 Gebühr für die vorzeitige Rückgabe des Nutzungsrechtes an  
      Grabstellen jeder Art 
      - je Jahr verbleibende Ruhefrist und Grabstelle                              28 € 
5.2 Gebühr für das Abräumen von baulichen Anlagen  
      (einschließlich Entsorgung)                                                           135 € 
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